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Vorwort 

Die Anregung zu dieser Untersuchung geht auf die Mitarbeit an dem 
Buch von Prof.  Friedrich Schäfer über den Bundestag im Jahre 1966 
zurück. Bei der Erarbeitung der kurzen Ausführungen, die darin der 
Diskontinuität gewidmet sind, stellten sich so viele Fragen, daß der 
Plan zu einer eigenen Monographie entstand, die Prof.  Kar l Josef 
Partsch als Dissertation zu betreuen sich bereiterklärte. Das Material 
dafür war bereits überwiegend zusammengetragen, die Gliederung ge-
bil l igt, als berufliche Verpflichtungen der verschiedensten A r t den Ab-
schluß zunächst unmöglich machten. Erst die Aufgabe, das Bundesmini-
sterium der Justiz bei den Beratungen der Enquete-Kommission Ver-
fassungsreform  des Deutschen Bundestages zu vertreten, brachte wieder 
engeren beruflichen Kontakt mi t Fragen des Verfassungs- und Parla-
mentsrechts. Daß auch das Thema trotz vereinzelter Veröffentlichungen 
nichts an Reiz und Problematik verloren hatte, war Ansporn, sich er-
neut damit zu beschäftigen. Das bis auf einen Abschlußteil abgabereife 
Manuskript wurde dann Anfang Mai 1975 mi t sämtlichen Unterlagen 
gestohlen. Es galt, die gesamte Arbeit völ l ig neu zu beginnen. Trotz der 
so bedingten Verzögerung konnte sie im Sommersemester 1976 bei der 
Hechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Fried-
rich-Wilhems-Universität in Bonn als Dissertation eingereicht werden. 
Das Promotionsverfahren  wurde im Wintersemester 1976/77 abgeschlos-
sen. 

Das wäre nicht möglich geworden ohne die vertrauensvolle Ungeduld 
wie das geduldige Vertrauen von drei Menschen, denen ich mich ver-
pflichtet fühle: Ministerialrat Werner Blischke von den Wissenschaft-
lichen Diensten des Deutschen Bundestages, der bereits den jungen Stu-
denten, Referendar  und Assessor an das Parlamentsrecht heranführte, 
Prof.  Friedrich Schäfer,  MdB, der das Interesse daran schärfte und um 
die politische Sicht bereicherte, und Prof.  Kar l Josef Partsch, in dessen 
Doktorandenkreis die Arbeit schließlich reifte,  sind nie müde geworden, 
auf eine Fertigstellung zu hoffen  und zu drängen. Al len dreien, vor 
allem aber meiner Frau, die nicht nur die zeitlichen Belastungen ge-
duldig ertragen hat, sondern mich auch immer wieder ermutigte, wenn 
Rückschläge die Bereitschaft  zur Weiterarbeit sinken ließen, gi l t mein 
Dank. 
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Ministerialrat a. D. Prof.  Johannes Broermann hat die nur wenig ver-
änderte Druckfassung in die Reihe der „Schriften zum öffentlichen 
Recht" aufgenommen, das Bundesministerium des Innern den Druck 
selbst durch einen Zuschuß unterstützt. Auch ihnen habe ich zu danken. 
Gewidmet ist die Untersuchung dem Deutschen Bundestag, seinen Ab-
geordneten und seinen Mitarbeitern, darunter besonders meinem Vater, 
Amtsrat a. D. Al f red Jekewitz, der seit der Einberufung des Parla-
mentarischen Rates die Amtskasse leitete. 

Bonn, im Frühjahr 1977 
Jürgen  Jekewitz 
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Einleitung 

Mi t der Absicht, „damit zugleich alle diejenigen zu widerlegen, die 
der parlamentarischen Demokratie die Kraf t  zu einem solchen Reform-
werk absprechen wollen"1 , wurde 1966 im Landtag von Rheinland-Pfalz 
eine Änderung der Landesverfassung begründet, die das im folgenden 
Jahr neu zu wählende Parlament ermächtigen, aber auch verpflichten 
sollte, die Arbeit an der Verwaltungsreform  fortzusetzen und abzu-
schließen, zu der sich dieser Landtag nicht im Stande gesehen hatte. 
Eine solche Verfassungsänderung  erschien erforderlich,  um eine Hürde 
zu überwinden, die als Grundsatz der Diskontinuität nach allgemein re-
spektiertem Brauch alle bei Beendigimg einer Wahlperiode noch nicht 
abschließend im Parlament beratenen Vorlagen und Anträge als erle-
digt gelten läßt und für die Weiterberatung die erneute förmliche Ein-
bringung voraussetzt. Tatsächlich ist dieser Grundsatz immer wieder 
als Entschuldigung für verzögerte oder nicht zustandegekommene grö-
ßere und kleinere Gesetzgebungsvorhaben ins Feld geführt  worden. Es 
ist deshalb verständlich, daß er seit seinem Aufkommen von theore-
tisch-dogmatischen wie praktisch-politischen Ansätzen begleitet war, 
ihn aufzuheben, zu durchbrechen oder auch nur zu relativieren. Als un-
verrückbarer  Bestandteil der deutschen Staatspraxis hat er sich aber 
über alle Verfassungswandlungen hinweg behauptet, obwohl die gegen 
ihn vorgebrachten Argumente auf den ersten Blick einleuchten mögen. 

Im allgemeinen w i rd der Grundsatz der Diskontinuität als Produkt 
und Erscheinung der konstitutionellen Monarchie angesehen. Seine Wei-
tergeltung unter dem Grundgesetz w i rd mi t dieser Entstehungsgeschich-
te sogar bestritten. Eine Untersuchung seines Inhalts und seines Gel-
tungsgrundes unter dem Staatsrecht von heute kann deshalb an seiner 
Herkunft  nicht vorbeigehen. Das erfordert  einen historischen Rückgriff, 
der zwangsläufig ausführlicher  sein muß als bei vergleichbaren anderen 
Themen. Es läßt sich auch nicht vermeiden, daß dabei auf die Verfas-
sungsgeschichte anderer europäischer und außereuropäischer Staaten 
eingegangen wird, die ähnliche Entwicklungen aufzuweisen haben. Als 
Ergebnis w i rd festzuhalten sein, ob es sich tatsächlich um eine auf einem 
„allgemeinen europäischen Rechtsbewußtsein und einer europäischen 

1 Abgeordneter König als Berichterstatter i n der 61. Sitzung des Landtags 
von Rheinland-Pfalz am 13. Ju l i 1966, V. Wahlperiode, Drs. Abt . I I Nr. 61, 
Sten. Ber. S. 2176. 
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Gewöhnung"2 beruhende Erscheinung handelte oder zu jener Zeit be-
reits unterschiedliche Formen und Zielsetzungen herausgebildet worden 
sind. Schließlich ist zu prüfen, ob die für die Zeit des Konstitutionalis-
mus gültigen Begründungen auch nach dem Ubergang zur parlamenta-
rischen Demokratie noch Bestand haben bzw. ob unter der parlamenta-
rischen Demokratie der Grundsatz der Diskontinuität aus anderen als 
gewohnheitsrechtlichen, d.h. tradierten, auf allgemeiner Uberzeugung 
und langer Übung beruhenden Erwägungen Anwendung findet, viel-
leicht sogar finden muß. 

Da der Grundsatz der Diskontinuität nach der hier vertretenen Auf-
fassung ebensosehr ein politisches wie ein verfassungsrechtliches  Pr in-
zip ist, w i rd bei der verfassungspolitischen Bewertung die Frage nach 
den Beweggründen zu stellen sein, die sich hinter den vielfältigen Ver-
suchen bis in die Gegenwart verbergen, Durchbrechungen oder Auf-
lockerungen zu ermöglichen. Das führt  notwendig zu der weiteren Fra-
ge nach dem Verfassungsverständnis,  das hinter der Verteidigung des 
Grundsatzes wie hinter den Angriffen  auf seine Existenz steckt. Die 
Untersuchung w i rd sich dabei als eine Apologie der parlamentarischen 
Demokratie und des parlamentarischen Regierungssystems erweisen, 
die hinsichtlich der heutigen Gegner des Grundsatzes der Diskontinui-
tät zu dem harten Urtei l kommt, daß es sich dabei um Vertreter techno-
kratischer Denkweisen handelt, die Effizienz  mi t politischer Entschei-
dungs- und Durchsetzungsfähigkeit  verwechseln, insbesondere aber die 
Parlamentswahl als den wichtigsten Legitimationsakt dieser Staats-
form gering schätzen. Eine Verfassung, die alle Staatsgewalt beim Volk 
konzentriert, die Ausübung aber vom Volk periodisch neu zu legitimie-
renden und deshalb nur mi t Macht auf Zeit ausgestatteten Gewalten 
überträgt, kann die Gewissens- und Entscheidungsfreiheit  der zur Re-
präsentation des Volkes berufenen Vertreter nur schützen, wenn sie alle 
an diese delegierte Gewalt zeitlich wie inhaltl ich l imit iert . Diese Arbeit 
w i l l deshalb auch ein Beitrag zum besseren Verständns des Organisa-
tionsteils des Grundgesetzes sein. 

2 Abgeordneter Stahl i m Preußischen Herrenhaus, 56. Sitzung, Sten. Ber. 
über die Verhandlungen der durch die Allerhöchste Verordnung vom 13. No-
vember 1852 einberufenen Kammern, Erste Kammer, 2. Bd., S. 1003. 



Erster  Teil 

Terminologische und historische Grundlagen 

Erstes Kapitel 

Terminologische Grundlagen 

I m Bereich des geltenden deutschen Staats- und Parlamentsrechts hat 
der Begriff  „Diskontinuität" bzw. „Prinzip" oder „Grundsatz der Dis-
kontinuität" eine festumrissene Bedeutung. Es w i rd darunter das Phä-
nomen verstanden, „daß mi t dem Ablauf der Wahlperiode die bei dem 
alten Bundestag eingebrachten Gesetzesvorlagen, Anträge, Anfragen 
usw. automatisch ihre Erledigung finden, und daß der neue Bundestag 
mi t ihnen nur befaßt werden kann, wenn sie bei ihm formgerecht  neu 
eingebracht werden"1. Das Gleiche gi l t für die Länderparlamente. Die 
Diskontinuität ist damit eine Besonderheit der Repräsentativorgane 13. 
Keine Anwendung findet der Grundsatz lediglich auf die kommunalen 
Vertretungskörperschaften,  „da sie keine Parlamente sind"2, nach deut-
scher Rechtstradition vielmehr überwiegend zur Exekutive gehören23. 

Über Sinn, Geltungskraft  und allgemeine Auswirkungen, insbeson-
dere die Verankerung im Verfassungssystem und die dadurch beding-
ten Rückwirkungen rechtlicher und politischer A r t des Grundsatzes ist 
damit noch nichts ausgesagt. Vor einer Untersuchung des Grundsatzes 
der Diskontinuität als solchem ist deshalb zunächst klarzustellen, wel-
chen sprachlichen und damit inhaltlichen Gehalt der Begriff  „Diskonti-
nuität" und die ihm korrespondierenden bzw. entgegengesetzten Be-
griffe  haben und welche rechtliche Bedeutung sich daran knüpft. Erst 
wenn diese Voraussetzungen erfül l t  sind, kann die eigentliche verfas-
sungsrechtliche Zuordnung erfolgen. 

1 Statt v ieler: Maunz/Dürig/Herzog,  Grundgesetz, Ar t . 39 Rdnr. 16. 
Hans J. Wolff , Verwaltungsrecht I I , § 75 I d 2. 

2 Schunck/de  Clerck,  Allgemeines Staatsrecht und Staatsrecht des Bundes 
und der Länder, S. 47; OVG Münster, in : GemTag 1971, S. 293 = DVB1. 1971, 
S. 660. 

2a Vgl. Wolff  (Anm. la) § 86 V I I e 1; Maunz/Dürig ΙH erzog  (Anm. 1) Ar t . 17 
Rdnr. 58; auch BVerfGE 2, S. 76, wo es i n anderem Zusammenhang heißt: 
„ . . . , we i l auf der Ebene der Gebietskörperschaften  nicht eigentlich politische 
Entscheidungen fallen, die Gebietskörperschaften  vielmehr i n erster L in ie 
Träger von Verwaltungsaufgaben sind." 


